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Basisinformationen

Gewerbeart Reglementiertes Gewerbe

Behörde für die Gewerbeanmeldung Bezirksverwaltungsbehörde

Behörde für die individuelle Befähigung Bezirksverwaltungsbehörde

Fundstelle Befähigungsnachweis Verordnung BGBl II 100/2003

Fundstelle Spezialbestimmungen §§ 139-148 GewO 1994

Befähigungsnachweis

Volltext

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2008, wird verordnet:

Zugangsvoraussetzungen

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt
des Gewerbes der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und
nichtmilitärischer Munition (einschließlich der Tätigkeit der Büchsenmacher) nachzuweisen:

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder

2. Zeugnisse über die Erfüllung der Befähigungsnachweisvoraussetzungen für das Gewerbe der
Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition (§ 5)
oder

3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger
oder als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder

4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger
oder als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich
abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannt ist, oder

5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger
oder als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich
abgeschlossene mindestens zweijährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannt ist, oder

6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger,
wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als
Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder

7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender
Stellung, davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende
Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung
gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder
Handelsinstitution anerkannt ist.
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(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein.

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4, 5 und 7 sind die vorher erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildungen nach Abs. 4 Z 1 und Abs. 5, die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder
Werkzeugmacher oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene mindestens dreijährige
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit
vergleichbarer Schwerpunktsetzung.

(4) Die Befähigung für das Gewerbe gemäß Abs. 1, wenn es in der Form eines Industriebetriebes
ausgeübt wird, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über

1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische
Chemie oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder
über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im
Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für das reglementierte Gewerbe
spezifischen Schwerpunkt  liegt, und

2. die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung
gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt. 

 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt
des Gewerbes des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition
nachzuweisen:

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder

2. Zeugnissea) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im
Gewerbe des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition undb) über
die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder

3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder

4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen
wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs-
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder

5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder

6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger,
wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist.

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein.
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(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder
Werkzeugmacher oder Waffen- und Munitionshändler oder eine andere vorher erfolgreich
abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung.

 

§ 3. (1) Die Befähigung für das Gewerbe des Vermietens nichtmilitärischer Waffen ist
nachzuweisen durch

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder

2. Zeugnissea) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels
mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition oder des Vermietens von
nichtmilitärischen Waffen undb) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen
Waffengewerbe oder

3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder

4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen
wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs-
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder

5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder

6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger,
wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist.

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein.

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder
Werkzeugmacher oder Waffen- und Munitionshändler oder eine andere vorher erfolgreich
abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung.

 

§ 4. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von
nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition ist nachzuweisen durch

1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder

2. Zeugnissea) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels
mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes
und Verkaufes von nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition undb) über die
erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder
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3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder

4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen
wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs-
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder

5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder
als Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige
Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder

6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger,
wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist.

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der
Gewerbeanmeldung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein.

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung
abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder
Werkzeugmacher oder Waffen- und Munitionshändler oder eine andere vorher erfolgreich
abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

 

§ 5. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung
militärischer Waffen und militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse

1. über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische
Chemie oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder
über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im
Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für das reglementierte Gewerbe
spezifischen Schwerpunkt liegt, und

2. über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung
und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition und

3. über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe.

(2) Die Befähigung für das Gewerbe gemäß Abs. 1, wenn es in der Form eines Industriebetriebes
ausgeübt wird, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über

1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische
Chemie oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder
über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im
Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für das reglementierte Gewerbe
spezifischen Schwerpunkt liegt, und2. die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern
diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt.

(3) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer
Waffen und militärischer Munition, eingeschränkt auf die Erzeugung, Bearbeitung und
Instandsetzung der im § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a, c und d der Verordnung der Bundesregierung
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betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Gegenstände, kann auch
nachgewiesen werden durch Zeugnisse

1. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition und

2. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung
und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition oder im Gewerbe der
Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer
Munition.

(4) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer
Waffen und militärischer Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der
Bundesregierung betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch
nachgewiesen werden durch Zeugnisse über

1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik
oder Maschinenbau oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-
Studienganges undb) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder

2. a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, oder deren
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau
oder Elektrotechnik oder Elektronik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen
Schwerpunkt liegt, undb) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit.

 

§ 6. (1) Die Befähigung für das Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und
militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse

1. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit
militärischen Waffen und militärischer Munition oder des Handels mit nichtmilitärischen Waffen
und nichtmilitärischer Munition und

2. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder über die erfolgreich abgelegte
Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe.

(2) Die Befähigung für das Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und militärischer
Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der Bundesregierung betreffend
Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch nachgewiesen werden durch
Zeugnisse über

1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik
oder Maschinenbau oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-
Studienganges undb) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder

2. a) über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau
oder Elektrotechnik oder Elektronik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen
Schwerpunkt liegt, undb) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

 

§ 7. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von
militärischen Waffen und militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse
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1. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit
militärischen Waffen und militärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes
militärischer Waffen und militärischer Munition oder des Handels mit nichtmilitärischen Waffen
und nichtmilitärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes nichtmilitärischer
Waffen und nichtmilitärischer Munition und

2. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder über die erfolgreich abgelegte
Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe.

(2) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen
Waffen und militärischer Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der
Bundesregierung betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch
nachgewiesen werden durch Zeugnisse über

1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik
oder Maschinenbau oder eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-
Studienganges undb) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder

2. a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau
oder Elektro-technik oder Elektronik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen
Schwerpunkt liegt, undb) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

 

§ 8. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen entsprechend dieser Verordnung sind nicht
mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses sich seit der Prüfung zehn Jahre lang
nicht mehr in einem Waffengewerbe betätigt hat.

 

Begriffsdefinitionen

Nichtmilitärische Waffen 

§ 9. (1) Nichtmilitärische Waffen und nichtmilitärische Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind Waffen und Munition im Sinne des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, soweit es sich
dabei nicht um Kriegsmaterial (§ 5 WaffG 1996) handelt.

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne des § 12 Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a gilt auch das
Laden von Patronen. 

Militärische Waffen 

§ 10. Militärische Waffen und militärische Munition im Sinne dieser Verordnung sind die in
der Verordnung der Bundesregierung vom 22. November 1977, BGBl. Nr. 624, betreffend 
Kriegsmaterial bezeichneten Waffen, Munitions- und Ausrüstungsgegenstände. 

Übergangsbestimmung 

§ 11. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 10 der Waffengewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 51/1998, sowie Zeugnisse über die erfolgreich
abgelegte Meisterprüfung nach den Bestimmungen der Verordnung BGBl. Nr. 578/1981 über die
Durchführung der Meisterprüfung für das konzessionierte Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung
und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition (einschließlich der
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Büchsenmacher) einschließlich der Unternehmerprüfung gelten als Zeugnisse über die erfolgreich
abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung.

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung, die gemäß §§ 10
bis 17 der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie über
den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Waffengewerbe (Waffengewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 478/1979, in der Fassung der Verordnung
BGBl. Nr. 115/1992 erworben worden sind, sowie jene Zeugnisse, die im Sinne der
Ausführungsbestimmungen vom 21. März 1938 zu § 9 Abs. 2 und § 11 zweiter Satz der Verordnung
zur Durchführung des Waffengesetzes vom 19. März 1938, RGBl. Nr. 31/1938, Teil I von der
Handelskammer ausgestellt wurden, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung
gemäß § 15 der Waffengewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 51/1998, gelten als
Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe gemäß
dieser Verordnung.

 

Befähigungsprüfungsordnung:

http://www.metalltechnik.at/fileadmin/uploads/Bundesinnung/Ausbildung/PO-
Waffengewerbe-2004.pdf

Spezialbestimmungen

§ 139. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Waffengewerbe (§ 94 Z 80) bedarf es für folgende
Tätigkeiten:

1. hinsichtlich nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition

a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung (einschließlich der Tätigkeit der
Büchsenmacher),

b) den Handel,

c) das Vermieten,

d) die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes;

2. hinsichtlich militärischer Waffen und militärischer Munition

a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung,

b) den Handel,

c) die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes.

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß § 94 Z 80 ist

1. die Erzeugung, Bearbeitung, Instandsetzung und das Vermieten von Hieb- und Stichwaffen und
der Handel mit diesen Waffen;

2. das Instandsetzen und das Vermieten von vor dem Jahre 1871 erzeugten Schusswaffen und
von Waffen, die nur noch musealen, dekorativen, Lehr- oder Sammelzwecken dienen, sowie der
Handel mit diesen Gegenständen;

http://www.metalltechnik.at/fileadmin/uploads/Bundesinnung/Ausbildung/PO-Waffengewerbe-2004.pdf
http://www.metalltechnik.at/fileadmin/uploads/Bundesinnung/Ausbildung/PO-Waffengewerbe-2004.pdf
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3. die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes der in Z 1 und Z 2 angeführten Gegenstände;

4. das Gravieren und Ziselieren von Schusswaffen;

5. das Vermieten von Druckluftwaffen, CO2-Waffen und Zimmerstutzen sowie der Verkauf
der dazugehörigen Munition bei Veranstaltungen zur Volksbelustigung zur Verwendung bei der
betreffenden Veranstaltung.

(3) Die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung, das Feilbieten und der Verkauf von Waffen
und Munition sowie das Vermieten von nichtmilitärischen Waffen außerhalb der Betriebsstätte
(Werkstätten oder Verkaufslokale) ist außer in den Fällen des Abs. 2 Z 5 unzulässig.

(4) Das Vermieten und die Instandsetzung von Schusswaffen sowie der Verkauf des dazugehörigen
Schießbedarfes auf behördlich genehmigten Schießstätten ist den gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder
c oder Z 2 lit. a oder b berechtigten Gewerbetreibenden gestattet. Ansonsten ist das Vermieten
von militärischen Waffen unzulässig.

Begriffsbestimmungen

§ 140. (1) Nichtmilitärische Waffen und nichtmilitärische Munition im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind Waffen und Munition im Sinne des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr.
12/1997, soweit es sich dabei nicht um Kriegsmaterial (§ 5 WaffG 1996) handelt.

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne des § 139 Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a gilt auch das
Laden von Patronen.

(3) Militärische Waffen und militärische Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die
in der Verordnung der Bundesregierung vom 22. November 1977, BGBl. Nr. 624, betreffend
Kriegsmaterial bezeichneten Waffen, Munitions- und Ausrüstungsgegenstände.

Besondere Voraussetzungen

§ 141. (1) Die Erteilung einer Gewerbeberechtigung für die im § 139 Abs. 1 angeführten
Waffengewerbe erfordert zusätzlich zur Überprüfung der Zuverlässigkeit (§ 95) folgende
Voraussetzungen:

1. bei natürlichen Personen die österreichische Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im Inland
und

2. bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften

a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im Inland und

b) die österreichische Staatsbürgerschaft der Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organe oder der geschäftsführungs- und vertretungsbefugten Gesellschafter und
deren Wohnsitz im Inland sowie

3. dass die Gewerbeausübung vom Standpunkt der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken begegnet. Im Anmeldungsverfahren (§ 339 f) ist die
örtlich zuständige Sicherheitsdirektion zur Frage des Vorliegens der im ersten Satz genannten
Voraussetzungen zu hören.

(BibuG, Art.I Z12)

(2) Den im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen haben die Gewerbetreibenden auch während
der gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu entsprechen; sie haben bis zur Wiedererfüllung
dieser Voraussetzungen ihren Betrieb einzustellen.
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(3) Die im Abs. 1 normierte Voraussetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft gilt in Bezug
auf Staatsangehörige von EWR-Vertragsparteien nicht hinsichtlich der im § 139 Abs. 1 Z 1
genannten Tätigkeiten.

Rechte

§ 142. (1) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, Bearbeitung oder Instandsetzung von
nichtmilitärischen Waffen (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a) berechtigt sind, sind auch zur Bearbeitung,
Instandsetzung und Umarbeitung von militärischen Handfeuerwaffen berechtigt.

(2) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, Bearbeitung oder Instandsetzung von
nichtmilitärischen Waffen oder nichtmilitärischer Munition (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a) oder zum
Handel mit nichtmilitärischen Waffen oder nichtmilitärischer Munition (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit.
b) berechtigt sind, sind auch zum Handel mit Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoss mit
Kaliber 308 (7,62 × 51 mm) und Kaliber 223, die militärische Munition sind, und zum Handel mit
pyrotechnischen Artikeln sowie zum Handel mit Jagd- und Sportpulver berechtigt.

(3) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung von nichtmilitärischen Waffen (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a)

oder zum Handel mit nichtmilitärischen Waffen (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. b) berechtigt sind, sind auch
zum Vermieten von nichtmilitärischen Waffen berechtigt.

(4) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Waffen oder
Munition (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a oder Z 2 lit. a) oder zum Handel mit Waffen oder Munition (§
139 Abs. 1 Z 1 lit. b oder Z 2 lit. b) berechtigt sind, sind auch zur Vermittlung des Kaufes und
Verkaufes dieser Gegenstände berechtigt.

(5) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen
(§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a oder Z 2 lit. a) berechtigt sind, sind auch zum Laden von Patronen
berechtigt.

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Inneres unter Bedachtnahme auf die Bedürfnisse der Sportschützen und im Hinblick auf die
von Schießpulver ausgehenden Gefahren durch Verordnung jene Pulversorten zu bezeichnen,
mit denen die in Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden zu handeln berechtigt sind, und jene
Maßnahmen festzulegen, die diese Gewerbetreibenden bei dieser Handelstätigkeit zu treffen
haben.

Ausübungsvorschriften

§ 143. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann - unbeschadet der Bestimmungen
der §§ 69 bis 72 - hinsichtlich der im § 139 Abs. 1 Z 1 angeführten Waffengewerbe im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, hinsichtlich der im § 139 Abs. 1
Z 2 angeführten Waffengewerbe auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Landesverteidigung, durch Verordnung die aus Gründen der nationalen Sicherheit und zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit erforderlichen Vorschriften
erlassen.

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 können zum Gegenstand haben:

1. die Beschaffenheit der Betriebsmittel,

2. die Art der Ausübung der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung von Waffen und Munition
sowie des Handels mit diesen Gegenständen,



Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des Waffenhandels gem.
§ ...

10.5.2016 | Seite 11 von 19

3. die Tätigkeit der Überprüfung und Erprobung von Waffen und Munition im Rahmen der
Gewerbeausübung,

4. die Lagerung von Waffen und Munition, wobei auch die Anzeige der Lagerstätten bei der
Bezirksverwaltungsbehörde sowie die Führung besonderer Lagerbücher vorgeschrieben werden
kann, aus denen die vorrätig gehaltenen Waffen und die vorrätig gehaltene Munition ersichtlich
sind,

5. Vorschriften über die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition.

(3) Die zur Erteilung der Gewerbeberechtigung zuständige Behörde kann erforderlichenfalls
einem Gewerbetreibenden Maßnahmen im Sinne des Abs. 2 mit Bescheid auftragen, wenn
diesbezüglich keine Regelung in einer Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen worden ist. Weiters
kann die zur Erteilung der Gewerbeberechtigung zuständige Behörde auf Antrag von den
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende Maßnahmen im Sinne des Abs.
2 mit Bescheid zulassen, wenn hiedurch der gleiche Schutz erreicht wird. Beziehen sich
die Maßnahmen, die mit Bescheid aufgetragen oder zugelassen werden sollen, nur auf die
Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte, so ist zur Erlassung der Bescheide die zur
Bewilligung der Gewerbeausübung in der weiteren Betriebsstätte zuständige Behörde berufen.

Waffenbücher

§ 144. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung von Tätigkeiten gemäß § 139 Abs. 1 Z 1 lit. a bis
c oder § 139 Abs. 1 Z 2 lit. a und b berechtigt sind, haben Waffenbücher zu führen.

(2) Waffenbücher sind zu führen für

1. verbotene Schusswaffen und Schusswaffen, die Kriegsmaterial sind,

2. genehmigungspflichtige Schusswaffen,

3. meldepflichtige und sonstige Schusswaffen und

4. Munition für Faustfeuerwaffen.

(3) Waffenbücher sind entweder in Buchform oder automationsunterstützt zu führen. In die
Waffenbücher für Schusswaffen sind die Ein- und Ausgänge mit allen zur Identifikation der
Waffe erforderlichen Angaben, insbesondere über das Modell, das Fabrikat, das Kaliber und
die Erzeugungsnummer, das Datum, Name und Anschrift des Überlassers und des Erwerbers
sowie dessen Erwerbsberechtigung einzutragen. Bei Ein- und Ausfuhr ist ein Hinweis auf
den entsprechenden Nachweis anzubringen. In die Waffenbücher für Munition sind Datum,
Anzahl, Kaliber und Name und Anschrift des Überlassers und des Erwerbers sowie dessen
Erwerbsberechtigung einzutragen.

(4) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Waffenbücher der
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde dieser, auf
Verlangen vorzulegen und im Falle der Endigung der Gewerbeberechtigung an diese abzuliefern.

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Inneres, hinsichtlich der Schusswaffen und Munition, die Kriegsmaterial
sind, auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, nähere
Bestimmungen über die Führung der Waffenbücher zu erlassen. Die Waffenbücher sind nach
ihrer Art und Führung so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Beweissicherung und der
waffenpolizeilichen Kontrolle entsprechen.

Bezeichnung der Waffen
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§ 145. (1) Nichtmilitärische Feuerwaffen und militärische Waffen, die gewerbsmäßig in den
inländischen Verkehr gebracht werden, müssen mit der Bezeichnung des Erzeugers und einer
fortlaufenden Erzeugungsnummer gekennzeichnet sein. Im Ausland erzeugte nichtmilitärische
Feuerwaffen und militärische Waffen dürfen nur dann gewerbsmäßig in den inländischen Verkehr
gebracht werden, wenn sie überdies mit der Bezeichnung jenes Gewerbetreibenden versehen
sind, der die Waffe zum erstenmal in den inländischen Verkehr bringt.

(2) Eine nichtmilitärische Feuerwaffe, deren Bezeichnung gemäß Abs. 1 oder deren
Erzeugungsnummer im Zuge der Instandsetzung durch einen befugten Gewerbetreibenden
unkenntlich gemacht worden ist, darf in den inländischen Verkehr gebracht werden, wenn
sie mit der Bezeichnung dieses Instandsetzers und einer fortlaufenden Nummer, die dieser
Gewerbetreibende beizusetzen hat, gekennzeichnet ist. Der Instandsetzer ist verpflichtet,
die ursprüngliche Bezeichnung gemäß Abs. 1 und die ursprüngliche Erzeugungsnummer im
Waffenbuch (§ 144) zu verzeichnen.

Überprüfung

§ 146. (1) Soweit sicherheitspolizeiliche Belange berührt werden, ist im Wirkungsbereich einer
Bundespolizeibehörde diese Behörde den Überprüfungen gemäß § 338 beizuziehen.

(2) Gewerbetreibende, die Waffenbücher zu führen haben (§ 144 Abs. 1), sind verpflichtet,
über die Auskunftspflicht des § 338 hinaus während der Geschäftsstunden auch den
Sicherheitsbehörden

1. Einsicht in die Waffenbücher und Unterlagen über die Ein- und Ausgänge zu gewähren,

2. Kontrollen des Bestandes der bei ihnen gelagerten Waffen zu ermöglichen und

3. die für eine Überprüfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Weitere Betriebsstätten, Verlegung des Betriebes, Ruhen der Gewerbeausübung

§ 147. (1) Hat der Inhaber einer Gewerbeberechtigung für die Ausübung eines Waffengewerbes
Anzeigen über die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte oder die Verlegung
des Betriebes in einen anderen Standort oder die Verlegung des Betriebes einer weiteren
Betriebsstätte in einen anderen Standort erstattet, so hat die Behörde dies mit Bescheid zur
Kenntnis zu nehmen oder bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen hiefür die Gewerbeausübung
im neuen Standort zu untersagen. Der Gewerbetreibende darf mit der Ausübung des Gewerbes
im neuen Standort erst mit Rechtskraft des Bescheides beginnen. Im Anzeigeverfahren ist § 141
Abs. 1 Z 3 anzuwenden.

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung eines Waffengewerbes (§ 139 Abs. 1) berechtigt
sind, haben das Ruhen und jede Aufnahme der Gewerbeausübung in der Hauptbetriebsstätte
und in den weiteren Betriebsstätten der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich
einer Bundespolizeibehörde auch dieser Behörde, hinsichtlich einer Gewerbeberechtigung für
militärische Waffen und militärische Munition (§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister für
Landesverteidigung binnen drei Wochen anzuzeigen.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jede Erteilung einer Gewerbeberechtigung für die
Ausübung eines Waffengewerbes, jede Bewilligung der Verlegung des Betriebes in einen
anderen Standort, jede Anzeige über den Fortbetrieb, die Zurücklegung oder Entziehung einer
Gewerbeberechtigung für ein Waffengewerbe im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde
dieser Behörde, bei Gewerbeberechtigungen betreffend militärische Waffen und militärische
Munition (§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister für Landesverteidigung zur Kenntnis zu
bringen.
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Zuständigkeit für Waffengewerbe betreffend militärische Waffen und militärische Munition

§ 148. Zur Entscheidung über die Nameldung eines Waffengewerbes gemäß §139 Abs. 1 Z
2, über Ansuchen gemäß § 95 Abs. 2 und § 19 sowie über Anzeigen gemäß § 11 Abs. 5 und §
46 Abs.2 betreffend ein solches Gewerbe ist der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Innerse zuständig. Die auf eine derartige
Entscheidung gerischteten Anbringen sind beim Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu
erstatten. (GRNov 2007, Z 51)

Berufsumfang

Tätigkeitsbereiche des gebundenen bewilligungspflichtigen Gewerbes Waffengewerbe
(Büchsenmacher) gem. § 139 GewO:

1. Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung (einschließlich der Tätigkeit der
Büchsenmacher), Handel, Vermietung, Vermittlung des Kaufes und Verkaufes
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition

2. Erzeugung, Bearbeitung, Instandsetzung, Handel, Vermittlung des Kaufes und Verkaufes
militärischer Waffen und militärischer Munition

 

Tätigkeitsbereiche des gebundenen bewilligungspflichtigen Gewerbes Handel mit Waffen und
Munition sowie pyrotechnischen Artikeln (§ 107 Z 1 und 2 Gew0):

1. Handel mit nicht militärischen Waffen und nicht militärischer Munition
2. Handel mit pyrotechnischen Artikeln
3. Handel mit Jagd- und Sportpulver
4. Vermieten von nicht militärischen Waffen
5. Vermittlung des Verkaufes von nicht militärischen Waffen und nicht militärischer Munition

Branchen- und Fachgruppeninformationen

110 Landesinnung der Metalltechniker Oberösterreich

Fachgruppengeschäftsführer/-in
Mag. Stefan Schöfl

Adresse: Hessenplatz 3
4020 Linz

Zimmer: 222
Telefon: +43  5 90 909 4130
Fax: +43  5 90 909 4139
E-Mail: stefan.schoefl@wkooe.at

Innungsmeister Ing. Klaus Johannes Maria Sommerlechner

Innungsmeister-Stv. Dr. Verena Brigitte Majer
Franz Traußner

Grundumlageninformation

110 Metalltechniker

Beschluss der Innungstagungen vom 06. Juli 2015
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Schlosser und Schmiede

Berufszweige (Berufszweignummer in Klammer):

Schlosser (100)                                                                     EUR 140,--

Schmiede (200)                                                                    EUR 140,--

Aufsperrdienst, Kassenschlosser, Sicherheitsschlosser (120)    EUR 94,--

Dreher, Schweißer (140)                                                        EUR 94,--

Ofen- und Herdschlosser, Dampfkesselerzeuger,

Rohrleitungsbau (150)                                                            EUR 94,--

Wartung und Überprüfung von Handfeuerlöschern (180)          EUR 94,--

Hufschmiede, Huf- und Klauenbeschlag, Zeugschmiede (220)  EUR 94,--

Messerschmiede, Schleifen von Schneidewaren (225)              EUR 94,--

Waffengewerbe (Büchsenmacher), wie Erzeugung,

Bearbeitung usw. (400)                                                          EUR 94,--

sonstige Berechtigungen im Bereich Metalltechniker (800)       EUR 94,--

jeweils plus 0,08 Prozent der SVB

Ganzjährig ruhende Berechtigungen                                       EUR 47,--

Landmaschinentechniker

Sockelbetrag                                                                     EUR 125,--

plus 0,16 Prozent der SVB

Ganzjährig ruhende Berechtigungen                                    EUR 36,--

Metalldesign, Oberflächentechnik und Guss

Sockelbetrag                                                                      EUR 114,--

plus 0,12 Prozent der SVB

Ganzjährig ruhende Berechtigungen                                    EUR 57,--

 

Wird die Grundumlage mit einem festen Betrag festgesetzt, so ist dieser von physischen
Personen, offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften sowie von eingetragenen
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Erwerbsgesellschaften in einfacher Höhe (Normalsatz), von juristischen Personen in doppelter
Höhe zu entrichten. Die mit "*" gekennzeichneten Grundumlagenbeträge unterliegen der
Staffelung nach der Rechtsform gemäß § 123 Abs. 9 Wirtschaftskammergesetz.

Berufszweige
0100 - Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau
0105 - Metallbearbeitungstechniker (Schlosser)
0110 - Metallbautechniker, Metallmöbelschlosser, Drahtwarenerzeuger
0115 - Maschinenbauer
0120 - Aufsperrdienst, Kassenschlosser, Sicherheitsschlosser
0125 - Stahlbautechniker (Fassadenbau)
0130 - Maschinenbautechniker
0135 - Aufzugsbauer, Hersteller von Liften und Seilbahnen
0140 - Dreher, Schweißer
0145 - Stahlbautechniker
0150 - Ofen- u. Herdschlosser, Dampfkesselerzeuger, Rohrleitungsbau
0155 - Blechtechnik
0160 - Werkzeugmacher, Werkzeugmaschineure
0165 - Erzeuger von Armaturen
0170 - Mühlenbauer
0175 - Erzeuger von Jalousien und Rollladen
0180 - Wartung und Überprüfung von Handfeuerlöschern
0200 - Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau
0205 - Schmiede, Reparaturschmiede
0210 - Fahrzeugbautechniker, Fahrzeugschmiede
0215 - Federnschmiede
0220 - Hufschmiede, Huf- und Klauenbeschlag, Zeugschmiede
0225 - Messerschmiede, Schleifen von Schneidwaren
0230 - Kunstschmiede
0300 - Metalltechnik für Land- und Baumaschinen
0305 - Landmaschinentechniker
0310 - Baumaschinentechniker
0315 - Kommunalmaschinentechniker
0320 - Erzeuger von Gartengeräten
0400 - Waffengewerbe (Büchsenmacher), wie Erzeugung,Bearbeitung usw
0500 - Metalldesign
0505 - Metalldesigner
0510 - Gürtler
0515 - Graveure
0520 - Metallgalanteriewarenerz., Bronzewaren u.Chinasilberwarenerz
0525 - Guillocheure und Ziseleure
0530 - Formenstecher
0535 - Plattierer
0540 - Stempelerzeuger
0545 - Flexografen
0550 - Metalldrücker, Metallpresser
0600 - Oberflächentechnik
0605 - Metallschleifer und Galvaniseure
0610 - Emailleure
0615 - Oberflächentechniker
0620 - Polier- und Schleifscheibenerzeuger
0625 - mechanische Oberflächentechnik
0630 - Feuerverzinkung
0635 - Pulverbeschichtung
0700 - Gießer
0705 - Zinngießer
0710 - Metall- und Eisengießer
0715 - Glockengießer
0800 - sonstige Berechtigungen im Bereich Metalltechniker
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216 Fachvertretung der Maschinen-, Metallwaren- und Gießereiindustrie
Oberösterreich

Fachvertretungsgeschäftsführer/-in
Mag. DI Johann Baldinger

Adresse: Hessenplatz 3
4020 Linz

Zimmer: 203
Telefon: +43  5 90 909 4250
Fax: +43  5 90 909 814221
E-Mail: johann.baldinger@wkooe.at

Vorsitzender DI Dr. Clemens Malina-Altzinger

Grundumlageninformation

Maschinen-, Metallwaren- und Gießereiindustrie (Fachvertretung)

Beschluss des Fachverbandsausschusses vom 23. September 2015

 

Maschinen & Metallwarenindustrie

0,72 Promille der BLGS

Mindestbetrag                                                                   EUR 29,--

Ganzjährig ruhende Berechtigungen                                   EUR 14,50

Wird die Grundumlage mit einem festen Betrag festgesetzt, so ist dieser von physischen
Personen, offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften sowie von eingetragenen
Erwerbsgesellschaften in einfacher Höhe (Normalsatz), von juristischen Personen in doppelter
Höhe zu entrichten. Die mit "*" gekennzeichneten Grundumlagenbeträge unterliegen der
Staffelung nach der Rechtsform gemäß § 123 Abs. 9 Wirtschaftskammergesetz.

 

Gießereiindustrie

3,32 Promille der BLGS

Mindestbetrag                                                              EUR 29,--

Ganzjährig ruhende Berechtigungen                               EUR 14,50

 

 

Wird die Grundumlage mit einem festen Betrag festgesetzt, so ist dieser von physischen
Personen, offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften sowie von eingetragenen
Erwerbsgesellschaften in einfacher Höhe (Normalsatz), von juristischen Personen in doppelter
Höhe zu entrichten. Die mit "*" gekennzeichneten Grundumlagenbeträge unterliegen der
Staffelung nach der Rechtsform gemäß § 123 Abs. 9 Wirtschaftskammergesetz.
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Berufszweige
0100 - Allgemeiner Maschinenbau
0200 - Aluminium-, Metall- und Stahlbau, Ausbauelemente aus Stahl
0300 - Aluminiumfolien
0400 - Anlagenbau
0500 - Antriebstechnik (z.B. Lager, Wälzlager, Getriebe, Zahnräder)
0600 - Armaturen
0700 - Bergwerks-, Bau-, und Baustoffmaschinen, Walzwerksanlagen
0800 - Beschläge
0900 - Blankstahl
1000 - Blechwaren
1100 - Brückenbau
1200 - Dampfkessel
1300 - Fahrzeugzubehör (ausgenommen elektrisches)
1400 - Feuerlöschsysteme
1500 - Formenbau
1600 - Hebezeuge und Fördermittel (ausg. Gabelstapler f.d. Straße)
1700 - Hydraulische und pneumatische Ausrüstungen
1800 - Industrieöfen und Brenner (ausgenommen elektrische)
1900 - Kaltband und Kaltprofile
2000 - Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse
2100 - Koch- und Heizgeräte (ausgenommen elektrische)
2200 - Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
2300 - Löschsysteme
2400 - Lokomotiven und andere Schienenfahrzeuge
2500 - Luft- und Drucklufttechnik
2600 - Maschinen für die Glaserzeugung
2700 - Maschinen für Nahrungs- und Genussmittelerz. u.Tabakverarb.
2800 - Maschinen für Textil-, Bekleidungsherstellung u.Lederverarb.
2900 - Maschinenbauzubehör
3000 - Medizin-, Mess-, Steuerungs-, Regeltechnik
3100 - Metallmöbel
3200 - Metallpulver auf nicht metallurgischer Basis
3300 - Musikinstrumente, Sportgeräte und Spielwaren
3400 - Münzen, Schmuck- und Galanteriewaren
3500 - Oberflächentechnik inklusive Anlagen
3600 - Optische Erzeugnisse
3700 - Papier- und Druckereimaschinen
3800 - Prüfmaschinen (ausgenommen elektrische)
3900 - Pumpen und Kompressoren
4000 - Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke
4100 - Schiffbau
4200 - Schlösser und Schließsysteme
4300 - Schneidwaren und Bestecke
4400 - Schrauben, Nieten, Ketten und Federn
4500 - Spanlos und spanabhebend bearbeitete Teile
4600 - Stahldraht und Drahtwaren (ausgenommen isolierte Drähte)
4700 - Stahlrohre (ausgenommen Nahtlosrohre)
4800 - Tanks und Behälter
4900 - Verbrennungsmotoren (ausgen. KFZ-Motoren) und Turbinen
5000 - Verpackungen, Verpackungs- und Füllmaschinen
5100 - Waagen
5200 - Waffen und Munition
5300 - Werkzeuge (Maschinen- und Handwerkzeuge)
5400 - Werkzeugmaschinen für Holz, Metall und Kunststoff
5500 - Wärmebehandlung als Form der Oberflächenveredelung
5600 - Zentralheizungskessel,Heizkörper,Zentralheizungs- u.Lüft.bau
6000 - andere Metallwaren
7000 - Gießereiindustrie
7005 - Eisen- und Stahlgießereien
7010 - Leichtmetallgießereien
7015 - Schwermetallgießereien
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313 Landesgremium des Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandels
Oberösterreich

Fachgruppengeschäftsführer/-in
Mag. Dieter Wurzer

Adresse: Hessenplatz 3
4020 Linz

Zimmer: 318
Telefon: +43  5 90 909 4340
Fax: +43  5 90 909 4349
E-Mail: baueisenholzhandel@wkooe.at

Gremialobmann Mag. Ernst Josef Wiesinger

Gremialobmann-Stv. Johann Eisl
Friedrich Lenz

Grundumlageninformation

313 Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandel

Beschluss der Gremialtagung vom 22. September 2010 und vom 10. September 2013

Betrag pro Berechtigung                                                     EUR 65,-- *

(Aufgrund der Wertsicherung - Vorschreibung 2015: EUR 68,80 *)

Ausgenommen: (Grundbetrag pro Berechtigung)

Waffenhandel                                                                     EUR 43,-- *

(Aufgrund der Wertsicherung - Vorschreibung 2015: EUR 45,50 *)

Handel mit pyrotechnischen Artikeln                                   EUR 21,-- *

(Aufgrund der Wertsicherung - Vorschreibung 2015: EUR 22,20 *)

Ganzjährig ruhende Berechtigungen                                    die Hälfte

Wertsicherung: Basis 2010 = 100 (VPI 2010 = 100)

Ausgangsbasis: Jahresdurchschnittsnotierung 2010

Wird die Grundumlage mit einem festen Betrag festgesetzt, so ist dieser von physischen
Personen, offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften sowie von eingetragenen
Erwerbsgesellschaften in einfacher Höhe (Normalsatz), von juristischen Personen in doppelter
Höhe zu entrichten. Die mit "*" gekennzeichneten Grundumlagenbeträge unterliegen der
Staffelung nach der Rechtsform gemäß § 123 Abs. 9 Wirtschaftskammergesetz.



Das Gründerinformationssystem (GIS) und darin enthaltene Gewerbeinformationen sind urheberrechtlich geschützt. Die
Informationen sind nur für Ihre persönliche Verwendung als Gründer bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, jede Form von
gewerblicher Nutzung und jede Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung Ihrer
Wirtschaftskammer ist untersagt.
Die Inhalte des GIS dürfen nicht abgeändert werden. Sämtliche Ausdrucke sind mit dem Logo des Gründerservice der
Wirtschaftskammer gekennzeichnet.
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass durch den Zugang zum GIS keine Rechte, welcher Art auch immer, an den
Immaterialgüterrechten der Wirtschaftskammern Österreichs, insbesondere an der Datenbank des GIS selbst, übertragen werden.

Soweit in den Gewerbeinformationen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf
Frauen und Männer in gleicher Weise.

Die im GIS enthaltenen Gewerbeinformationen wurden von den Wirtschaftskammern Österreichs mit größter Sorgfalt erstellt und
werden regelmäßig aktualisiert. Die Angaben dienen der Erstinformation und ersetzen keinesfalls eine eingehende gewerberechtliche
Beratung. Für Schäden, die infolge mangelnder Geeignetheit von Informationen zu einem bestimmten Zweck, Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit oder zeitliche bzw. inhaltliche Überholung eintreten, kann trotz aller Sorgfalt keine Haftung übernommen werden.
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Berufszweige
0100 - Handel mit Eisen, Stahl, NE-Metallen und Halbfertigprodukten
0200 - Handel mit Metallwaren, Bau- und Heimwerkerbedarf
0300 - Handel mit Heizung-, Klima- und Sanitärbedarf
0400 - Handel mit Hausrat und Küchengeräten, Haushaltswaren
0405 - Handel mit Glas-, Porzellan- und Keramikwaren
0500 - Handel mit Waffen,Munition,Sprengmittel,Pyrotechnikartikel
0505 - Handel mit Waffen, Munition und Sprengmittel
0510 - Handel mit Pyrotechnikartikeln
0600 - Handel mit Holz
0700 - Handel mit Holzfabrikaten und Holzhäusern
0800 - Handel mit Baustoffen
0900 - Handel mit Bauelementen und Flachglas
1000 - Handel mit Fertigteilhäusern
1100 - Gemischtwarenhandel/Mehrfachsortiment, uneingeschr. Handel

Österreichweite Brancheninformationen

Links
Branchendaten Bundesgremium des Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandels
(313)Branchendaten Bundesinnung der Metalltechniker (110)Branchendaten Fachverband
Maschinen und Metallwaren (216)

Landesspezifische Brancheninformationen

Links
Fördermerkblätter 2014Serviceverzeichnis 2014

Österreichweite Anmerkungen

Anmerkungen ohne Gewähr (extern)

Bei diesem Gewerbe handelt es sich um ein sogenanntes "Zuverlässigkeitsgewerbe". Dieses
darf erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen, die besondere Zuverlässigkeit feststellenden
Bescheides ausgeübt werden.

http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_313.pdf
http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_313.pdf
http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_110.pdf
http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_216.pdf
http://wko.at/statistik/BranchenFV/B_216.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/ooe/Metalltechniker/Weiterbildungsscheck_fuer_Unternehmer.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/ooe/Metalltechniker/Serviceleistungen_Ihrer_Landesinnung.html

